
















 
STADT LAUDA-KÖNIGSHOFEN            MAIN-TAUBER-KREIS 
 
 

1. ÄNDERUNG 
DER RICHTLINIEN ÜBER DIE FÖRDERUNG 

DER VEREINE DURCH DIE 
STADT LAUDA-KÖNIGSHOFEN 

VOM 01.03.2012 
 
 
 
Der Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen hat am 20.10.2014 folgende 1. 
Änderung der Richtlinien über die Förderung der Vereine durch die Stadt Lauda-
Königshofen beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 10 - Förderungsgrundsatz – Buchstabe a) wird wie folgt neu gefasst: 
 

a) Seniorenfeiern - für jeden Teilnehmer 
über 65 Jahre und pro Jahr    5,-- € 

 
 
 
 
 
 
Diese Änderung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
 
 
Lauda-Königshofen, 20.10.2014 
 
Für den Gemeinderat 
 
 
 
 
 
 
Thomas Maertens 
Bürgermeister 



 
STADT LAUDA-KÖNIGSHOFEN            MAIN-TAUBER-KREIS 
 
 

2. ÄNDERUNG 
DER RICHTLINIEN ÜBER DIE FÖRDERUNG 

DER VEREINE DURCH DIE 
STADT LAUDA-KÖNIGSHOFEN 

VOM 01.03.2012 
 
 
 
Der Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen hat am 27.07.2015 folgende 2. 
Änderung der Richtlinien über die Förderung der Vereine durch die Stadt Lauda-
Königshofen beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

In § 4 - Förderungsbeiträge – wird in Absatz 2 Satz 2 die Zahl 900 durch 1200 ersetzt 
und folgender Satz 3 eingefügt: 
Nicht verbrauchte Kontingente bei der Beregnungsmenge eines Jahres können zur 
Deckung von eventuellen Überschreitungen der Beregnungsmenge im Folgejahr 
verwendet werden. 
 
 

§ 2 
 

In § 4 - Förderungsbeiträge - wird in Abs. 3 bei Tennisabteilung des SV Oberbalbach 
der Betrag 400,-- € durch 200,-- € ersetzt. 
 
 

§ 3 
 

In § 4 - Förderungsbeiträge - wird in Abs. 4 - Sportstätten - Reit- und Fahrverein 
“Mittleres Taubertal“ Lauda e.V. 840,-- € - ersatzlos gestrichen. 
 
 
 
Diese Änderung tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
 
Lauda-Königshofen, 27.07.2015 
 
Für den Gemeinderat 
 
 
 
 
 
Thomas Maertens 
Bürgermeister 
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STADT LAUDA-KÖNIGSHOFEN            MAIN-TAUBER-KREIS 
 
 
 
 

3. ÄNDERUNG 
DER RICHTLINIEN ÜBER DIE FÖRDERUNG 

DER VEREINE DURCH DIE 
STADT LAUDA-KÖNIGSHOFEN 

VOM 01.03.2012 
 
 
 
Der Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen hat am 23. März 2020 folgende 3. 
Änderung der Richtlinien über die Förderung der Vereine durch die Stadt Lauda-
Königshofen beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
In § 4 – Förderungsbeiträge – wird der Abs. 5 (Pauschalförderung TV Sachsenflur)  
ersatzlos gestrichen. 
 
 

§ 2 
 

In § 4 – Förderungsbeiträge – wird in Abs. 2 S. 1 (Unterhaltung und Pflege der 
Sportplätze) der TV Sachsenflur 1913 e. V. mit einem Förderungsbeitrag in Höhe von 
1.400 € ergänzt.  
 
 

§ 2 
 
Diese Änderung tritt am 24.03.2020 in Kraft. 
 
 
 
 
Lauda-Königshofen, 23.03.2020 
 
Für den Gemeinderat 
 

 
 
Thomas Maertens 
Bürgermeister 



 
STADT LAUDA-KÖNIGSHOFEN            MAIN-TAUBER-KREIS 
 
 

4. ÄNDERUNG 
DER RICHTLINIEN ÜBER DIE FÖRDERUNG 

DER VEREINE DURCH DIE 
STADT LAUDA-KÖNIGSHOFEN 

VOM 01.03.2012 
 
 
 
Der Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen hat am 30.01.2023 folgende 4. 
Änderung der Richtlinien über die Förderung der Vereine durch die Stadt Lauda-
Königshofen beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

In § 4 - Förderungsbeiträge Abs. 4 Sportstätten wird die Narrengesellschaft 
Strumpfkapp Ahoi e.V. Lauda mit 840 EUR für die Dauer der Nutzung der Halle im i-
Park Tauberfranken GmbH aufgenommen.  
 
 

§ 2 
 

In § 10 – Förderungsgrundsatz wird unter Absatz b) der Betrag für Sankt 
Martinsumzüge – für Kinder und Jugendliche von 1,-- EUR auf 1,50 EUR erhöht. 
 
 

§ 3 
 

 
 
Diese Änderung tritt zum 15.02.2023 in Kraft. 
 
 
 
Lauda-Königshofen, 06.02.2023 
 
Für den Gemeinderat 
 
 
 
 
 
Dr. Lukas Braun 
Bürgermeister 
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5. ÄNDERUNG 
DER RICHTLINIEN ÜBER DIE FÖRDERUNG 

DER VEREINE DURCH DIE 
STADT LAUDA-KÖNIGSHOFEN 

VOM 01.03.2012 
 
 
 
Der Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen hat am 24.04.2023 folgende 5. 
Änderung der Richtlinien über die Förderung der Vereine durch die Stadt Lauda-
Königshofen beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

In § 9 – Pauschalzuschüsse Abs. 1 wird die Liste ergänzt um: 
 
Nachbarschaftshilfe Mittleres Taubertal e.V.      1.000 EUR 
 
 
 

§ 2 
 

 
 
Diese Änderung tritt zum 01.05.2023 in Kraft. 
 
 
 
Lauda-Königshofen, 25.04.2023 
 
Für den Gemeinderat 
 
 
 
 
 
Dr. Lukas Braun 
Bürgermeister 


